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edition noir das einmaleins für vereine

39

vereine aus rechtlicher sicht

Anzeige der freiwilligen Vereinsauflösung 

(§ 28 Abs 2 VerG)

Briefkopf des Vereins

An die/den

Bundespolizeidirektion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Magistrat der Stadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bezirkshauptmannschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ZVR-Zahl 35  . . . . . . . . . . . . . . . .

Der Verein  „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . “ 

mit Sitz in . . . . . . . . . . . . . . . . . hat in der Generalversammlung vom . . . . . . . . . . .  

seine freiwillige Auflösung mit 36 . . . . . . . . . . .  beschlossen. Vereinsvermögen ist nicht 

vorhanden, eine Abwicklung daher nicht erforderlich.37 
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	 (Unterschrift)					             (Unterschrift)

2.3.10. Freiwillige Auflösung

Nachdem ein Verein seine freiwillige Auflösung beschlossen hat, muss er dies binnen 

vier Wochen der zuständigen Bundespolizeidirektion/Bezirksverwaltungsbehörde 

mitteilen. Das Muster einer solchen Mitteilung steht auf  der Homepage des Innenmini-

steriums zum Download bereit.33 In dieser Anzeige ist das Datum der freiwilligen Auflö-

sung und, wenn abzuwickelndes Vereinsvermögen vorhanden ist, das Erfordernis der 

Abwicklung (früher „Liquidation“) anzugeben. Im Fall einer Abwicklung sind außerdem 

der Vor- und Zuname, das Geburtsdatum, der Geburtsort, die Zustellanschrift und der 

Beginn der Vertretungsbefugnis des bestellten Abwicklers anzuführen.

Seit Inbetriebnahme des Zentralen Vereinsregisters (ZVR) mit 1. Jänner 2006 wird 

die freiwillige Vereinsauflösung auf  Kosten der Vereinsbehörde im ZVR veröffentlicht. 

Aus diesem Grund ist die freiwillige Vereinsauflösung jetzt nicht mehr vom Verein in 

einer für amtliche Verlautbarungen bestimmten Zeitung zu veröffentlichen. Die Rechts-

persönlichkeit des Vereins endet nach dem Vereinsgesetz 2002 mit der Eintragung 

seiner Auflösung im Vereinsregister.34




